Ratenansuchen
Muster: Ratenansuchen

Frau D. erhält im Mai eine Steuernachzahlung in Höhe von 832 €, weil sie im Vorjahr 2 Teilzeitdienstverhältnisse zur gleichen Zeit hatte. Da sie dieses Jahr nur mehr ein Teilzeitdienstverhältnis hat, ist es ihr nicht möglich die ganze Summe auf einmal zu bezahlen.

Name

Adresse

Steuernummer

Sozialversicherungsnummer






Datum

Finanzamt

Adresse

Betreff: Ansuchen um Ratenzahlung

Mein Abgabenkonto weist einen Rückstand von 832 € aus.

Ich ersuche die Entrichtung der Abgaben wie folgt zu bewilligen:

Ratenhöhe: 70 €

Zahlbar ab: Juni JJJJ

Begründung: Da ich ab Jänner diesen Jahres nur mehr ein Dienstverhältnis habe, wo ich monatlich 972 € netto verdiene, ist es mir nicht möglich die ganze Summe auf einmal zu bezahlen. Daher ersuche ich um Bewilligung der Zahlungserleichterung gemäß § 212 BAO.

Mit freundlichen Grüßen

Stundungsansuchen

Muster: Stundungsansuchen

Herr W. erhält im Juli eine Steuernachzahlung in Höhe von 550 €, da er im Vorjahr zusätzlich zu seinem Dienstverhältnis ein selbständige Einkommen aus Werkvertrag hatte. Herr W. hat Ende vorigen Jahres leider seinen Arbeit verloren. Da er 59 Jahre alt ist, stehen die Chancen einen neuen Arbeitsplatz zu finden eher schlecht. Weiters hat er auch kein Zusatzeinkommen aus Werkvertrag mehr. Daher ist es ihm erst mit Erhalt der Pension möglich seine Steuerschuld zu begleichen (Pensionsantritt).
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Betreff: Stundungsansuchen

Mein Abgabenkonto weist einen Rückstand von 550 € aus.

Ich ersuche um Hinausschiebung des Entrichtungszeitpunktes gem. § 212 BAO bis zum TT.MM.JJJJ.

Begründung: Da ich Ende vorigen Jahres meinen Arbeitsplatz verloren habe, keinerlei Einkünfte aus Werkvertrag mehr beziehe und aufgrund meines Alters keinen neuen Arbeitsplatz mehr finde, ist es mir derzeit nicht möglich von meinem Arbeitslosengeld die Steuerschuld zu begleichen.

Am TT.MM.JJJJ gehe ich in Pension. Mit Auszahlung der ersten Pensionszahlung ist es mir möglich die Steuerschuld zu begleichen.

Mit freundlichen Grüßen

